Tip des Monats 9/05
Doppelte Radarfalle

Ein Autofahrer wurde innerhalb 1 Sekunde von den beiden positionierten  Radargeräten erfasst und zweimal geblitzt: einmal von rechts mit 64 km/h und direkt danach von links mit 63 km/h. Die Behörde verhängte für zwei Verstösse jeweils ein Verwarnungsgeld.

Gegen diese Doppeltbelastung legte der Autofahrer mit Erfolg Rechtsmittel ein. Das Oberlandesgericht Zweibrücken hob eines der beiden Verwarnungsgelder auf. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass Verkehrsverstösse, die zeitlich und räumlich engst zusammenliegen, nur als eine einzige Tast geahndet werden können.

Der Temposünder musste daher nur einmal bezahlen.

(OLG Zweibrücken, DAR 03, 281)
